
Anlage 2 

Flächenbedarfe Inklusion und Ganztag 

1. Grundsätzlicher Flächenbedarf für eine inklusive Beschulung entsprechend 
des Modellraumprogramms Baden-Württemberg für Schulen für 
Geistigbehinderte: 

a. Primarstufe Klasse 1-4 (Grundschule): 72-84 qm pro Zug (siehe 
Eichendorffschule, Anlage 4, Spalte 3) 

b. Sekundarstufe I Klassenstufe 5-10 (Werkrealschule, Realschule, 
Gemeinschaftsschule): 126-144 qm pro Zug (siehe Eichendorffschule, 
Anlage 4, Spalte 3) 

c. Gymnasium Klassenstufe 5-12/13: 72-84 qm pro Zug (siehe Elly-
Heuss-Knapp-Gymnasium, Anlage 5, Spalte 3) 

d. Hinzu kommt in allen Stufen im Lehrkräfte- /Verwaltungsbereich (siehe 
Anlagen 4 u. 5, Spalte 3) ein Flächenbedarf in Höhe von 42 qm-48 qm 
zuzüglich einer Fläche für Lehrkräftestützpunkt Sonderpädagogik  

- bei Ein- bis Zweizügigkeit: 24-36 qm 
- bei Drei- und Vierzügigkeit: 48-72 qm 

 

2. Grundsätzliche Ganztagsflächenbedarf für Ganztagesschulen im 
weiterführenden Bereich (Werkrealschule, Realschule, 
Gemeinschaftsschule, Gymnasium) entsprechend der Handreichung des 
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zur 
Beantragung einer Gemeinschaftsschule vom Juli 2012 (ohne Mensa- und 
Küchenbereich): 

- bei Einzügigkeit:  122 qm  
- bei Zweizügigkeit: 243 qm  
- bei Dreizügigkeit: 363 qm  
- bei Vierzügigkeit: 480 qm  

       
     Siehe Anlagen 4 u. 5, Spalte 2. 


